


§ 6 Mitgliederversammlung

1. Die  Mitgliederversammlung  ist  das  höchste  Or-
gan des Vereins. Sie nimmt den Bericht des Vor-
stands  und der  Rechnungsprüfer entgegen und
beschließt  über  die  Entlassung  des  Vorstands.
Die  Mitgliederversammlung  beschließt  über  die
Tätigkeit des Vereins und Satzungsänderungen.

2. Mindestens einmal jährlich findet eine ordentliche
Mitgliederversammlung statt, zu der alle Mitglie-
der  vom Vorstand unter  Angabe der Tagesord-
nung schriftlich einzuladen sind. Die Einladungs-
frist beträgt vier Wochen.

3. Eine außerordentliche Mitgliederversammlung ist
vom  Vorstand  einzuberufen,  wenn  mindestens
25% der Mitglieder dies schriftlich beantragen.

4. Jede  ordnungsgemäße  Mitgliederversammlung
ist  beschlussfähig.  Sie  beschließt  über  Anträge
mit  einfacher  Mehrheit,  soweit  diese  nicht  Sat-
zungsänderungen,  den  Ausschluss  von  Mitglie-
dern oder die Auflösung des Vereins betreffen.

5. Auf  Mitgliederversammlungen  ist  jedes  Mitglied
mit einer Stimme stimmberechtigt, sei es als na-
türliche  Person  oder  als  beauftragte_r
Vertreter_in einer juristischen Person.

§ 7 Vorstand

1. Die Mitgliederversammlung wählt den Vorstand.
Er  besteht  aus  dem/der  Vorsitzenden,  dem/der
Schriftführer_in  und  dem/der  Kassierer_in.  Die
Mitgliederversammlung  kann  noch  bis  zu  zwei
weitere  Vorstandsmitglieder  (ohne  bestimmte
Funktion)  hinzuwählen.  Die  Vorstandsmitglieder
sind nach innen gleichberechtigt. Wählbar ist je-
des  Mitglied,  davon ausgenommen  sind haupt-
amtliche Mitarbeiter/innen des Vereins.

2. Der  Vorstand  wird  von  der  Mitgliederversamm-
lung  bei  einfacher  Mehrheit  für  die  Dauer  von
zwei Jahren gewählt. Wiederwahl ist möglich. Die
Wahl der Vorstandsmitglieder erfolgt in getrenn-
ten Wahlgängen. Kommt bei der Wahl kein Vor-
stand zustande, so bleibt der alte Vorstand kom-
missarisch bestehen, bis die Mitgliederversamm-
lung in  der  Lage  ist,  einen neuen Vorstand  zu
wählen. 

3. Der  Vorstand  legt  der  Mitgliederversammlung
mindestens einmal im Jahr einen Rechenschafts-
bericht vor. Durch die Entlastung des Vorstands
erklärt  sich  die  Mitgliederversammlung  mit  der
Tätigkeit des Vorstands einverstanden. Die Ent-
lastung ist zu beantragen und erfolgt durch einfa-
che Mehrheit.

4. Vorstandssitzungen  sind  grundsätzlich  vereins-
öffentlich.

5. Der Vorstand ist  beschlussfähig,  wenn  mindes-
tens  die  Hälfte  der  gewählten  Mitglieder  anwe-
send ist. Die Beschlüsse sind zu protokollieren.

6. Vorsitzende_r,  Schriftführer_in  und Kassierer_in
vertreten  den  Verein  gerichtlich  und  außerge-
richtlich im Sinne des § 26 BGB und zwar in der
Weise,  dass je zwei  dieser  Vorstandsmitglieder
gemeinsam vertretungsberechtigt sind.

7. Bleibt  ein  Vorstandsposten vakant  oder  tritt  ein
Vorstandsmitglied während der Amtsperiode zu-

rück, wird auf der nächsten Mitgliederversamm-
lung  ein  Vorstandsmitglied  für  die  verbleibende
Amtsperiode gewählt.

8. Scheidet  ein Mitglied aus dem geschäftsführen-
den  Vorstand  aus  oder  ist  dauerhaft  an  der
Wahrnehmung seiner Aufgaben gehindert, so ist
ein anderes Vorstandsmitglied, das dieser mit der
Mehrheit  seiner  Mitglieder  wählt,  in  den  ge-
schäftsführenden Vorstand zu wählen. Ist auf die-
sem Weg eine Neubestellung nicht  möglich,  so
ist  schnellstmöglich  eine  außerordentliche  Mit-
gliederversammlung zwecks Neuwahl einzuberu-
fen.

9. Der  Vorstand  führt  die  Geschäfte  des  Vereins,
verwaltet  das  Vermögen  und  entscheidet  über
die  Verwendung der  Mittel.  Der  Vorstand  kann
zur Wahrnehmung dieser Aufgaben eine_n Ge-
schäftsführer_in  und  weitere  Mitarbeiter_innen
einstellen. Der / die Geschäftsführer_in kann als
besondere_r Vertreter_in nach § 30 BGB bestellt
werden.  Er  /  sie  nimmt  beratend  an  den  Vor-
standssitzungen teil.

§ 8 Protokolle von Mitgliederversammlungen und Vor-
standssitzungen

1. Über  jede  Mitgliederversammlung  bzw.  Vor-
standssitzung ist ein schriftliches Protokoll anzu-
fertigen.  Alle  Protokolle sind rechtzeitig  vor  der
nächsten Mitgliederversammlung an die Mitglie-
der zu verschicken.

2. Beschlüsse  sind  unter  Angabe  des  Abstim-
mungsergebnisses zu protokollieren. Das Proto-
koll  der  Mitgliederversammlung  ist  von  einem
Vorstandsmitglied zu unterzeichnen.

3. Die Protokolle sind von der jeweils nächsten Mit-
gliederversammlung  bzw.  der  nächsten  Vor-
standssitzung zu bestätigen.

§ 9 Satzungsänderungen

Satzungsänderungen können nur mit 3/4- Mehr-
heit  der  anwesenden  Mitglieder  beschlossen
werden.  Anträge  zu  Satzungsänderungen müs-
sen der ordnungsgemäßen Einladung zur Mitglie-
derversammlung schriftlich beiliegen.

§ 10 Auflösung oder Aufhebung des Vereins

1. Die  Auflösung  des Vereins  kann nur  von einer
einzig zu diesem Zwecke einberufenen außeror-
dentlichen Mitgliederversammlung mit 3/4- Mehr-
heit der anwesenden Mitglieder beschlossen wer-
den.

2. Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder
bei Wegfall der gemeinnützigen Zwecke fällt das
Vermögen des Vereins an PRO ASYL, Postfach
16 06 24, 60069 Frankfurt/M, der es ausschließ-
lich und unmittelbar für gemeinnützige Zwecke zu
verwenden hat.
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